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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Jugendhilfeausschuss 04.05.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt folgende Änderung in der Besetzung des Unterausschusses 

"Kinder- und Jugendförderplanung": 

 

01 

 

Als erstes Mitglied wird abberufen: Frau Jaqueline Rückert 

Als erstes Mitglied wird berufen: Barbara Eger 

 

02 

 

als 1. stellvertretendes Mitglied für Frau Eger wird berufen: Herr Thomas Volland (bisher Tyll 

Steckelmann) 

 

03 

 

Als 2. stellvertretendes Mitglied für Frau Eger wird berufen: Herr Alexander Brettin (bisher Barbara 

Eger) 

 

 

 

 

 

10.04.2017, gez. Uhlig   

Datum, Unterschrift 

  

 

Jugendhilfeausschuss 

Uhlig, Jens 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2017 2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Gemäß Beschlusspunkt 1b der DS 2507/14 besteht der Unterausschuss Kinder- und 

Jugendförderplanung aus 3 Mitgliedern aus den Reihen der von den anerkannten Trägern der 

freien Jugendhilfe benannten Mitglieder bzw. stellvertretenden Mitglieder des 

Jugendhilfeausschuss nach Pkt. 2b der Satzung des Jugendamtes. 

 

Auf Grund personeller Veränderungen ist eine Um- und Neubesetzung im gesamten Bereich 

erforderlich. 
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